
Ueber den derzeitigen taud
dcl' gesetzlichen

SoqutzbBwegung ZU Gunsten der Alpenflora
unter besonderer Berücksichtigung der Tätigkeit des

"Vereins zum Schutze und zur Pfle~e der Alpenpflanzen".
NACHTRAG I.

Von C. Sc h mol z in Bamberg.

Unter obigem Titel versuchte der rfa r im 7. Jahre bericht
die Alpenschutzfrage \'on ihren Anfängen an zu behandeln, un-
ter gleichzeitiger Bcrücksi htigung der Tätigkeit de erein
zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen. Im An ehlu e
daran \\ urden in einem Anhang die wichtigsten Gesetze und er
ordnungen zum Schutze der Alpenflora im ortlaut eröffent
licht.

Die günstige Beurteilung, \\ elche da Referat in der Pre
bei den Landesregierungen, und be onders in alpinen Kr i en
gefund n hat, bewog den Verfasser, auch in Zukunft alle auf
den Alpenpflanzenschutz bezügliche Material zu ammeln und
zu ichten und dasselbe alljährlich in den Jahre berichten unter
der gleichen Ueberschrift al Nachtrag I, J[ u w. zu veröffent
lichen. Auf diese Weise wird e mögli h ein, nicht nur die
Interessenten über alle Pragell des Pflanzen hutzes auf d m
laufenden zu halten, sondern auch vielleicht die Hauptfrage zu
entscheiden, oh die ganze Be\\ egung zugun ten der Alp nfl ra
tatsächlich von Erfolg gekrönt ist oder nicht.

Die Alpenpflanzenschutz-Be trebung i t ja nur ein Teil jen<.r
mächtigen Bewegung zum chutze der atur und pezielJ der
Heimat. Die Naturfreunde all r Kulturländer reichen ich heute
die Hand zu gemeinsamer Arb it und, von den Regierungen
kraftvoll unter tützt, wird e ihnen in absehbarer Zeit ich r ge
lingen, dem Volke die Ueberzeugung beizubringen, da die
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Denkmäler der Natur wohl wert sind des Schutzes und der Er
haltung, unbeschadet der berechtigten Forderungen der Industrie
und Landwirtschaft. Möge sich diese Erkenntnis langsam aber
sicher bei allen Kulturvölkern Bahn brechen, mögen alle die
jenigen, welche berufen sind, an diesem verdienstvollen Werk
der Volksaufklärung mitzuarbeiten, nie erlahmen! Das Ziel ist
noch weit und es bedarf noch angestrengtestel' Tätigkeit, das
selbe zu erreichen.

Auch im verflossenen Vereinsiahre war es das Bestreben
der Vereinsleitung, Hand in tland mit den Naturschutzorganisa
tionen der verschiedensten Länder zu gehen, namentlich wurden
wertvolle Beziehungen zu der Naturschutz-Kommission in der
Schweiz angeknüpft, von denen weiter unten noch ausführlich
die Rede sein wird. Dass der Landesausschuss für Naturpflege
in Bayern in engster Fühlung mit unserem Vereine steht, wurde
bereits im 7. Jahresbericht wiederholt betont.

o b m ä n n e r - 0 r g a n isa t ion.

Da siel! bei den Naturschutz-Kommissionen in verschiede
nen Ländem die Aufstel!ung von Obmännern aufs beste be
währt hat, glaubte unsere Vereinsleitung, eine derartige Organi
sation auch bei unserem Verein einführen zu sollen, und wie aus
dem 8. Jahresbericht 1 ersichtlich, konnte auf der Generalver
sammlung in München erfreulicherweise die Aufstellung von
47 Obmännern für einzelne Bezirke im Alpengehiet und ausser
halb desselben mitgeteilt ·werden. Die Aufgabe der Obmänner
im Alpengebiet soll hauptsächlich darin bestehen:

1. sich über alle den Schutz der Alpenflora in ihrem Gebiet
betreffenden Fragen zu orientieren, auf den Alpenpflanzen
schutz bezügliche Veröffentlichungen (Zeitungsausschnitte,
behörc1liche Verordnungen usw.) zu sammeln und der
Vereinsleitung zu übersenden, ferner Gefährdungen der
Alpenflora irgend welcher Art zu melden, sowie auch
selbst unverzüglich die ersten Schritte zur Abwehr einzu
leiten;

2. Aufklärung und Belehrung im Sinne des Vereins so weit
und so gründlich als möglich zu verbreiten;

3. für Anwerbung neuer Mitglieder, seien es Korporationen
oder Einzelmitglieder, besorgt zu sein;

4. auf Wunsch des Ausschusses die Vertretung des Vereins
bei öffentlichen Gelegenheiten zu übernehmen und gege
benenfalls Publikationen desselben in ihrem Bezirk zu
verteilen.

1 pag. 11.
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Die Aufgabe der Obmänner in Städten ausserhalb de AI
pengebietes soll sich zunächst darauf erstrecken, den Handel
mit frischen, namentlich bewurzelten Alpenpflanzen auf öffent
lichen Märkten oder in Blumenhandlungen zu überwachen und
alle diesbezüglichen Beobachtungen, die eine Gefährdung ein
zelner Arten herbeiführen könnten, der Vereinsleitung mitzuteilen.
Bezüglich der Ziffern Z, 3 und 4 decken sich die Aufgaben mit
denen der Obmänner im Alpengebiet.

Es gereicht dem Verfasser zur be onderen Freude, fest teI
len zu können, dass sich die Obmänner-Organisation nach vor
stehenden Gesichtspunkten ganz vorzüglich bewährt hat und da
bereits wertvolle Beiträge zu vorliegenden Ausführungen der
Tätigkeit unserer Obmänner zu verdanken ind. Das die eiben
auch zur Vermehrung des Mitgliederstandes unseres Vereins
nicht wenig beigetragen haben, sei nur nebenbei erwähnt.

Ein Blick auf das diesem Jahresbericht beigegebene Ob
männerverzeichnis lehrt jedoch, dass von 47 Obmännern nur
15 im Gebirge oder in dessen unmittelbarer Nähe \: ohnen, \: äh
rend das Verhältnis im Interesse der direkten Beobachtung der
Alpenflora umgekehrt sein sollte. Hoffentlich gelingt in abseh
barer Zeit die Gewinnung einer grösseren Zahl von Obmännern
im Alpengebiet selbst. freiwillige vor!

Rückgang der Alpenflora.

Auch im vergangenen Jahre sind Klagen über den R.ück
gang einzelner Alpenpflanzen, namentlich in der Umgebung be
liebter und besuchter Badeorte und Sommerfrischen, zur Kennt
nis der Vereinsleitung gelangt und zwar betreffen dieselben in
der Mehrzahl eine Pflanze, welche von Vielen leider für unau 
rottbar gehalten wird, nämlich die Alpenrose (Rhododendron fer
rugineum und hirsutum). für den nördlichen Kalkalpenzug bil
det die ystematisch von Jahr zu Jahr zunehmende Au rottung
dieser so leicht zugänglichen Pflanze geradezu eine Kalamität.
Ihren Rückgang in der nächsten Umgebung von Oarmisch-Par
tenkirchen, Mittenwald, Oberstdorf, Bad Reichenhall, B rchte 
gaden, Salzburg, Bad Ischl usw. usw. kann man ständig verfol
gen und \: -enn nicht in absehbarer Zeit energische chritte zu
iprem Schutze getan werden, wird die Alpenrose, , ie so manche
andere, bald auch zu den seltenen Pflanzen gehören. peziell
aus Bad Ischl kamen bittere Klagen über die Au rottung der
Alpenrosen und des Enzians in der direkten Umgebung Isch!.
und im Salzkammergut überhaupt.

Der Gross- und Kleinhandel mit Alpenblumen blüht nach
wie vor, trotzdem die aufdringlichen Reklamen in den Tage _
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zeit~ngen 'und in "den Händler-Katalogen, insbesondere die Mas
senangebote, nachgelassen' haben: Es wäre letzteres schon ein
fortschritt, der vielleicht auf das Konto' unseres Vereins zu
schreiben ist. .
- Die Verwendung von Alpenblu~en zu Kränzen und Buketts
'in grossen Städteri ist immer noch llngerneln .bedeutend. Eine
Münchener 'finna 'stellte z. B. einen R.iesenkranz her'" bei dem
laut vorgenommener Zählung 2-3000 Blüten des grossblumlgen
stengellosen Enzians, Gentiana acaulisL., Verwendung fanden. 2

Hoffentlich haben hier die für Bayern in Bälde zu erwartenden
Ortspolizei-Vcrschriften die gewünschte Wirkung.s

Er r ich tun g von fr e i z 0 n e n (I<. e seI' va t ion e n).
im Alpengebiet. .

... ~ . .
Die fral;e der Errichtung von Alpenpflanzen-freizonen im

Alpengebiet beschäftigt den Verein seit seiner Gründung. Sieht
er qoch hierin einen wesentlichen faktor, ,einen Teil, der Ur
bestände der Alpenflora zu schützen und dieselben der Nachwelt
zu überliefern. Als. die Alpenpflanzen-Sc!:Jutzfrage durch den
beJmr.nten Aufsatz E. S ach e r' s: "Ein alpiner Pflanzenhort" 4

in fluss kam, dachte man sich derartige Gärten als R.eserva
tionen im kleinen, deren erste und oberste Aufgabe es sei, die
gefährdeten Pflanzen zu erhalten. Die Erfahrungen, die man so
wohl mit den Alpengärten der Westalpen als auch mit den vier
von unserem Verein subventionierten Gärten der' Ostalpen ge
macht hat, zeigt jedoch, dass solche immerhin kleine Anlagen
kaum imstande sein werden, gefährdete Arten im Garten selbst
oder durch Verpflanzung vor dem Aussterben zu bewahren. Die
Aufgaben der Gärten sind ia auch andere. Etwas anderes ist
es, wenn sich zufällig in einem Alpengarten der natürliche S\and
ort einer Pflanze befindet, wie das z. B. bei den herrlichen
'lirbenbeständen des Schachengartens der fall ist. Diese sind
durch den eingezäunten Garten wesentlich geschützt, für sie
bildet derselbe eine R.eservation.

Da also unsere Alpengärten zum direkten Schutz der Alpen,
flora wenig oder gar nichts beitragen, so ist man_ immer wie
der, nm bedrohte Arten an ihrem Standorte zu schützen, auf die
Erstrebung yon Polizeirnassregeln usw. angewiesen. Die fort
schreitende Kultur in den Alpenländern, die rationelle landwirt-

2 G. .Eigner, Naturpflege in Bayern.
S Siehe unter "Bayern'.
4 Mitteilungen des D. u. O. Alpenvereins 1897 NI'. 26.
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schaftlkhe Nutzung der AlpelTwiesen, die Ausdehnung der
Verkehrswege, insbesondere des Eisenbahnnetzes, d r ich im
mer steigernde Touristenstrom, der ausgedehnte Grosshandel
mit Alpenblumen, alle diese Faktoren bedingen den allmählichen
Rückgang nicht nur einzelner Arten, sondern bedrohen die Alpen.
flora in ihrem Gesamtbestande. Da sich hiergegen schwer an
kämpfen- lässt und Polizeimassregeln immer wirkungslos \ er
den und werden müssen, sobald kulturelle Fragen in Betra ht
kommen, so gibt es eigentlich nur einen Weg, um wenig tens
einen Teil der Alpenflora zu schützen und der Nachwelt im Ur
zustande zu iiberliefern, und das ist die Bildung von Pflanzen
reservationen in den Alpen nach dem Vorbilde der Reserva
tionen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Bekannt
lich \ urde dort durch Kongressakte vom 1.- März 1 72 in
5575 Quadratmeilen grosses Territorium, der ello\ tone-Park,
als öffentlicher Park und Erholungsort für das Volk re ervi rt.
Dieses Riesenterritorium, erhebHch gTösser als das Königreich
Belgien, in dem kein Schuss fallen; kein Stein vom anderen g 
nommen, kein Zweig umg'eknidd; keine Pflanze ausgeris en,
kein Tier getötet \ reFden darf, ist unanta tbare Nationalheiligtum.
Ausser dem Yellowstone besitzt Nordamerika noch fünf weitere
Reservationen, die alle dem gleichen Z, eck, chutz der ur
sprünglichen Natur, dienen.

Es ist natürlich ausgeschlossen, auch nur annähernd der
artige r~iesen-Reservationen, die alljährlich· eine ungeheuere
Summe an Anlage- und Unterhaltungskosten verschlingen \ ür
den, im Alpengebiet zu errichten. Ferner ist es in den Ostalpen
ausgeschlossen, Freizonen zu bilden, in denen der Boden neb t
Tier- und Pflanzenwelt zugleich geschützt ind. Die Jagdver
hältnisse würden allein schon unüberwindliche liinderni e
bieten. Wohl aber wäre es ohne allzu grosse Opfer möglich,
Pflanzen-Reservationen zu errichten und z\ ar gerade in jenen
abgeschlossenen Gebieten, die in Händen von Jagdbe itzern
oder Jagdpächtern sind, in denen der Verkehr im Interes e de
Wildstandes gehemmt ist. Iiierzu, ürde sich z. B. das botani ch
hochinteressante Karwendelgebirge, ferner einzelne Gebiete in
den Berchtesgadener Alpen ganz vorzüglich eignen.

- Die Frage der Bildung von Re ervationen nach dem aller-
dings undurchführbaren Vorbilde der amerikani ehen atur-
parks geht mit den Naturschutzbestrebungen Hand in Hand.

Vorkämpfer derselben, wie O. Drude,5 Con\! entz,O R. rad-

: 0.. Drude, Deutschlands Pflanzengeographie I. 1 96.
Conwentz, Forstbotanisches Merkbuch 1900.
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mann,7 wiesen bereits auf die Notwendigkeit der Errichtung
von Freizonen hin. Der im 7. Bericht unseres Vereins er
wähnte Erlass des k. k. österreichischen Ministeriums für Kul
tus und Unterricht zum Schutze der Naturdenkmäler vom 2. Mai
1903 sagt bezüglich der Reservationen wörtlich wie folgt: "Von
besonderer Bedeutung wäre ferner die Schaffung einzelner, nicht
zu kleiner Gebiete, in denen die Pflanzenwelt sich selbst über
lassen würde und die Entwicklung, welche die Vegetation bei
fehlen jeglichen menschlichen Eingreifens nimmt, beobachtet
werden kÖl'nte. Der Gedanke derartiger Reservationen könnte
allerdirigs nur bezüglich einiger weniger Gebiete, deren Flora
einen bestimmten Typus repräsentiert und welche anderer
seits gerlllgen wirtschaftlichen Nutzen abwerfen, in Betracht
ge.logen werden."

In der Sch, eiz scheint, dem interessanten Jahresbericht der
Sch\\ eizerischen Naturschutz-Kommission pro 1907/08 zufolge,
-die Idee der Errichtung von Frelzonen schon in BiUde greifbare
Gestalt annehmen zu wollen. Auf eine diesbezügliche Eingabe
·der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, unterstützt
durch die Spezialkommission zur Schaffung von Reservationen
der Schweizerischen Vereinigung für lIeimatschutz und durch
den chweizerischen Forstverein, erklärte das eidgenössische
Departement des Innern bereits am 6. August 1907 sein Einver
ständnis mit der Frage und bat genannte Gesellschaft um An
gabe der Gegend, welche zur Errichtung einer Reservation in
Betracht kommen könne.

Erwähnt möge "\\-erden, dass nach einem Gutachten Prof.
Dr. ehr ö te r·s in Ziirich unter anderm das Val Scarl in
Unter-El1~adilJ in Aussicht genommen ist, welches sich wegen
seiner reichen Arven-, Lärchen- und fichtenwälder, seiner wil
den Legführenbestände: seiner schönen Alpenflora und interes
santen fauna ganz vorzüglich eignet.

Auch un~er Verein hat sich auf der Generalversammlung in
Innshruck {) und München 10 " iederholt mit der Sache beschäf
tigt und auf letzterer den usschu s beauftragt, bis zur näch
sten Genel alvcrsammlung über die Möglichkeit und Durchführ
barkeit der Errichtung einer Pflanzenreservation in den Ost
alpen Material zu sammeln. Die Schwierigkeiten, die dem Pro
jekte entgegenstehen, dürfen natürlich nicht unterschätzt wer
den, da es sich hier nicht wie in Nordamerika um "herrenlose
Gebiete" handelt, sondern um wohlverbrieften Grundbesitz.

7 R. Gradmann, Das mitteleuropäische Landschaftsbild nach seiner
geschichtlichen Entwicklung. Geographische Zeitschrift 1901 Heft .

Mitteilungen des D. u. O. Alpenvereins 1903 Nr. 19.
9 Vergl. 6. und 7. Jahresbericht.
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Aber bei Entgegenkommen und Vermittlung der betr.l Regierun
gen dürften diese Schwierigkeiten keine unüberwindlichen sein.
Jedenfalls wird unsere Vereinsleitung alles daran setzen, die Idee
zu verwirklichen.

Er f ol ge des Ver ein s im Ja h r e 1908.

Als direkten Erfolg der Tätigkeit des "Vereins zum Schutze
und zur Pflege der Alpenpflanzen" im Jahre 1908 sind zwei
fiochbedeutsame Erlasse zum Schutze der Alpenflora zu ver
zeichnen und zwar die Anordnung des k. k. Osterreichisch-Un
garischen Reichskriegsministeriums, wonach den im Gebirge
fibenden Truppen das massenhafte Abpflücken und Ausreissen
von Alpenpflanzen verboten wird, ferner das Bayerische Gesetz
vom 6. Juli 1908 zum Schutze einheimischer Tier- und Pflanzen
arten -gegen Ausrottung.
~ Beide Erlasse werden nachfolgend unter "Österreich-Un
garn" und "Bayern" nähere Besprechung finden. Letzterer Er
tasS' ist! besonders zu begrÜSSen, da bekanntlich in Bayern eine
gesetzliche Grundlage zum Schutze der Alpenflora bisher nicht
vorhanden war.

Ost e r r e ich - U n gar n.

Die vom "Verein zum Schutze und zur Pflege der Alpen
pflanzen" am 16. Mai 1905 dem Kärntner Landtage unterbreitete
Eingabe zum Schutze der für das Gebiet der Alpen endemisch
sten Pflanze, der Wulfenia Carinthiaca Jacq., ist leider bis .
heute ohne Antwort geblieben. Diese Eingabe scheint überhaupt
unberücksichtigt bleiben zu sollen, da das am 14. März 1908
für das tIerzogtum Kärnten erlassene Gesetz 10 nur den Schutz
der Pflanzen Edelw'eiss und Edelraute betrifft. Es ist das nach
Anschauung· des Verfassers sehr bedauerlich, da die Wulfenia,
obschon in ihrem eng, begrenzten Verbreitungsbezirk 11 stellen- .
weise 'in .Massen vorkommend, immerhin zu den seltensten
Pflanzen gehört. Die 111 iüngster Zeit konstatierte Tatsache,
dass die Wulfenia auch im südöstlichen Montenegro auf dem
Oebirgskamm der Sekirica planina gefunden 'wurde,12 ändert
daran nichts.

10 Anhang Nr. 1.
11 7. Berich.t pag. 67.

. ~,2 Nach L. Derganc,. "übeT die geographische yerbreitung der Wul
fem~ , Allgern. Botan. Zeltschnft Nr. 10, erstreckt Sich das Verbreitungs
1fe~let .der Gattung .Wulfellia auf Südkärnten und Montenegro (Wulfenia
carm~hlaca Jacquin), auf das westliche tIirnalaya-Gebirge (Wulfenia Arri
herstlalla Ben.tharn), auf Nordalbanien (Wulfenia Baldaccü Degen) und
auf Nord-Synen l (Wulfenia orientalis Baissier).
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\Vie vorher betont, hatte unsere Eingabe an das k. k.
Osterreichisch-Ungarische Reichskriegsministerium vollen Er-.
folg.' Laut Zuschrift desselben vom 15. September d. 1. wurde.
mit den diesiährigen Anordnungen für die Truppenübungen
folgendes verfügt:

"Im Gelände übende Truppen (Abteilungen) sind anzuwei
sen, die Alpenpflanzen nach Möglichkeit zu schonen, speziell
ist das massenhafte Abpflücken und Ausreissen zu untersagen,
da hierdurch eine schwere Schädigung und allmähliche Vernich
tung der Alpenflora an den betreffenden Stellen erfolgen kann."

Auch in Siebenbürgen regt sich's zum Schutze der Alpen-
flora. Unser Vertreter für Siebenbürgen, tlerr Professor Dr. O.
Li n d n e r in tlermannstadt, 1. Vorstand des Siebenbürgischen
I(arpathenvereins, hat es unternommen, über die bezüglich des
Schutzes und der Pflege der Alpenpflanzen derzeit in Sieben
bürgen obwaltenden tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse
ein ausführliches Referat abzufassen, welches er in dankens-.
-.; erter Weise unserem Verein zu Verfügung stellte. Diese in
teressante Arbeit möge auszugsweise hier Platz finden:

"Der Schutz und die Pflege der Alpenpflanzen sind in unserem
Hochlande bis jetzt noch nicht Gegenstand behördlicher fürsorge ge
wesen, wie die über meine Anfrage von den Komitatsbehörden, in deren
Verwaltungsgebiet Hochgebirge gelegen sind, gegebenen Auskünfte be
weisen.

für den 'Schutz und die Pflege der Alpenpflanzen kommen irl;
Siebenbürgen zunächst die am Rande der Siidkarpathen gelegenen Ko

. mitate in Betracht und zwar:
1. das Hunyader Komitat mit dem Retyezat- und Pari:lggebirge i
2. der Hermannstädter ( zebener) Komitat mit dem Mühlbach- und

Cibinsgebirge, sowie mit dem jenseits des Altilusses gelegenen
und den westlichen Teil der fogarascher Gebirge bildenden
frecker-Gebirgen;

3. der Fogarascher :((omitat mit den von Freck östlich gelegenen
Kerzer und fogarascher Gebirgen;

4. der Kronstädter (Brassoer) Komitat mit den Burzenländer Ge
birgen: Königstein, Bucsegimassiv mit den. Gipfeln Omu, Bucsoin
und Caraiman, dem Schuler, Hohenstein und Csukäs

in Betracht.
Im Osten des Landes fallen
5. in das Gebiet des Csiker Komitats die Höhenzüge des Ocsem

und Nagyhagymäs.
Im Nordosten des Landes liegen
6. im Verwaltungsgebiet des Komitates Bistriz-Naszod (Besztercze

Naszod) die ausgedehnten Borgoer und Rodnaer Gebirge.
Das Bihargebirge mit dem Gipfel der Vlegyasza, der Höhenzug des

Bedellö und des SzekeIykö, sowie das Siebenbürgische Erzgebirge fallen
in das Verwaltungsgebiet der Komitate Kolozs, Torda-Aran~os; und
Als6-Fejer und in das Arbeitsgebiet des in Klausenburg befmdhchen
magyarischen Touristen-Vereins Erdelyi Kärpätegyesülel, für welches
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gleichfalls noch keine Verordnungen zum Schutze der Alpenpflanzen er
lassen worden sind.

Einzig und allein die Tömöser forstverwaltung der kgl. freien Stadt
Kronsta~t hat dIe nachstehende, wörtlich mitgeteilte Kundmachung vom
26. JUlll 1904 Z. 230 erlassen: "Es wird hiemit allgemein verlautbart
dass Alp e n (0 sen mit Wurzel n 'i c h tau s ger iss en werde~
dürfen, sondern mit dem M es s e r ab z u s c h ne i den si n d.
Eine Person darf nicht mehr als zwei kleine Sträuss'chen Alpenrosen
mit je 30 Stengeln ab p f I ü c k e n.. (?) Den diesbezüglichen Ermahnun
gen und Weisungen des forstschutzpersonals ist unbedingt folge zu
leisten, da jedes Zuwiderhandelri strenge bestraft wird."

Was nun den Alpenpflanzenwuchs unseres Hochlandes und die
demselben drohenden Gefahren betrifft, so ist vor allem zu betonen,
dass die siebenbürgsiche Alpenrose (Rhododendron myrtifolium Schott.)
in allen unseren Hochgebirgen über der Baumregion so stark, verbreitet
ist, dass eine, Ausrottung derselben schlechterdings nicht zu befürchten
steht.

Viel ungünstiger sind die Verhältnisse auch bei uns für das allge
mein belicbte und stark begehrte Edelweiss. Wiewohl unsere Hoch
gebirge nur von einigen hundert Touristen und, nicht wie die Alpen von
vielen tausenden Heimischen und fremden nach allen Richtungen jähr
lich durchzogen werden, ist doch auch schon bei uns die Gefahr, wenn
auch nicht gänzlicher Ausrottung, so doch starker Schädigung für das
Edelweiss gross und dringend, weil es besonders VOll den im Hoc~

gebirge von Mitte Mai bis Mitte September wei,lenden Scha!h~rten 111

schonungsloser und unbedachter, weil auch den Eigennutz schadlg~nder
Weise' sehr oft mit der Wurzel aus ger iss e n, danll den bel der
Sennhütte vorüberwandernden Touristen und Ausflüglern zum Kauf
angeboten und von diesen um billigen Preis leider nur zu gern er
standen wird.

Die in den Alpenländern herrschende, gew4ss löbliche Sitte, dass
ein echter Tourist sich das Edelweiss selbst zu "brocken'.' und sich mit
einem Sträuss'chen zu begnügen habe, ist hier gänzlich unbekannt.

Edelweiss wird auf den Märkten unserer Städte, in Handlungen
oder auf Bahnstationen noch nicht verkauft. Regelmässig werden Edel
weiss-Sterne, die im benachbarten Rumänien der Königin zuliebe floriIe
reginei (Blumen der Königin) getauft werden und von den siebenbürgi
sehen Rumänen stelute (Sternchen) genannt werden, auf dem Bahnhof
S~naia namentlich während des Aufenthaltes der Königsfamilie im
Schloss Pe!esch feilgeboten.

Leider kommen auch gewinnsüchtige Handelsgärtner aus Oester
reich in unsere I'Icchgebirge und schleppen unsere seltenen Endemis
111en zu hunderten aus Ersparnisrücksichten ill ihren Rucksäcken weg;
sie bringen die wenigsten der weggeschleppten Pflanzen an ihren
neuen Standort zu rechtem Gedeihen, schädigen also den ursprünglichen
SU>.ndort der' Pflanze und bedrohen dieselbe mit der Ausrottung, ohne
von ihrem 'Vorgehen einen namhaften Nutzen zu ziehen, der ja übrigens
ab 'Privatinteresse nicht in Betracht kommen kann, sobald er dem
öifentlichel1 Interesse des Schutzes der Alpenpflanzen widerstreitet.

Selbstyerständlich muss die behördliche Bewilligung des ammelns
von Alpenpflanzen zu wissenschaftlichen Zwecken, also für Herbarien
botanische und Alpenpflanzengärten befürwortet und nur. gewinnsüchti~
gen Händlern das Handwerk gelegt werden.

Was endlich die Kultur der Alpenpflanzen befrifft so kommen für
Ungarn und Kroatien nur die botanischen Gärten der' kgl. Universitäten
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Budapest und Agram in Betracht. Bezüglich Siebenbürgens darf' ich
auf den botanischen Garten der kgl. Universität Klausenburg verweisen,
der auf seinen Felspartien interessante Vertreter unserer Hochgebirgs
flora hat."

Soweit das Referat Lindner's. Um dem Unfug des Aus
reissens und massenhaften Sammelns der Edelweiss-Sterne und
~nderer ,Alpenpflanzen einigermassen zu steuern, beabsichtigt
der Siebenbürgische Karpathenverein demnächst ein Gesuch an
das k. Ungarische Ministerium des Innern zu richten, in welchem
um Erlassung einer Regierungsverordnung gegen das unbefugte
Sammeln und Verkaufen von Alpenpflanzen gebeten werden
wird.

L i e c h t e n s t ein.

Im Fürstentum Liechtenstein wurde bereits am 2. Septem
ber 1903 ein Gesetz zum Schutz der Edelweisspflanze und an
derer Alpenpflanzen erlassen.13 Abgesehen vom Edelweiss ver
misste man in jen~r Verordnung die Namhaftmachung der an
deren zu schützenden Pflanzen. Dies wurde nachgeholt in dem
Gesetz vom 24. Juni 1908,14 in welchem neben Edelweiss aUßh
Alpenrosen, Alpennelken, Cyklamen, Enziane, Orchideen,
Mannsschildarten, Narzissen, Alpenglöckchen und Alpenprimeln
geschützt sind.,

Im Art. 4 dieser Verordnung 'ist auf die Besitzer von Liegen
schaften' 'weitgehendste Rücksicht genommen; diese dürfen zur
Verbesserung des Bodens oder zur Aenderung der Kultur die be
stehende Flora vernidlten.

Sc h w ei z.

Hier ist zunächst das bereits am 13. Juli 1906 in Kraft ge
tretene Gesetz des Kantons Wallis,15 betreffend den Schutz von
Edelweiss, Enziane, Primeln, Mannsschildarten, Mannstreu,
Alpenmohn, Waldnelken und Steinbrecharten zu erwähnen und
nachzutragen. Ihm folgte das bereits im 7. Jahresbericht mit
geteilte Gesetz des Kantons St. Gallen vom 31. Mai 1907.16

Das Zentralkomitee der Schweizerischen naturforschenden
Gesellschaft gründete am 1. August 1906 eine Kommission für
die E~haltung von Naturdenkmälern und' prähistorischen Stätte'n
:mit ihrem Sitze in Basel. Bald entstanden in sämtlichen Kan-

13 Anhang No. H.
14 Anhang No. 1lI.
15 Anhang No., IV.
16 Anhang No. X im' 7. Jahresbericht.

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at



- 85-

tonen Unterkommnissionen (Kustodate), so dass sich die Na
~urschutzbestrepungen in kurzer Zeit über die ganze Schweiz
erstreckten.

Unter der zielbewussten Leitung ,ihres Präsidenten, Dr.
P au ISa ras i n - Basel, entwickelte die Schweizerische Na
turschutz-Kommission rege, erfolgreiche Tätigkeit, welche sich
den Jahresberichten 1906 bis 1908 zufolge, zunächst auf den
Schutz gefährdeter Pflanzen und auf die Vortragen zur Bildung
von Reservationen 17 nach amerikanischem Muster erstreckte.
Von grosser Wichtigkeit war hierbei die Aufstellung eines Ent
wurfs einer Verordnung zum Schutze der Pflanzen, insonderheit
der Alpenpflanzen, den dje Naturschutz-Kommission sämtlichen
Kantonen unterbreitete. Dieser Entwurf, der die Materie er
schöpfend, sachgemäss und vorbildlich behandelt, hat folgenden
Wortlaut:

"In Anbetracht der fortschreitenden Gefährdung und Verar
mung unserer einheimischen, namentlich der Alpenflora, be
schliesst die Regierung des Kantons ..... was folgt:

Art. 1. Das Ausreissen und Ausgraben, das feilbieten und
Versenden von wildwachsenden Pflanzen mit ihren Wurzeln in
grösseren Mengen, ebenso das massenhafte Pflücken von sel
tenen Arten ist untersagt. Die Regierung wird, wenn sich das
Bedüdnis herausstellt, ein Verzeichnis von zu schützenden
Pflanzen und Standorten herausgeben. '

Art. 2. Die Regierung ist ermächtigt, gewisse Pflanzenarten
oder Standorte zeitweilig oder dauernd mit absolutem Verbot zu
belegen.

Art. 3. Bewilligungen, welche über die in Art. 1 bezeichne
ten Grenzen hinausgehen, können auf Verlangen durch. die Be
hörde erteilt werden, unter dem Vorbehalt, dass der Bestand der
Art am betreffenden Standort nicht gefährdet wird.

, Art. 4. Vorbehalten sind die Privatrechte an Grund und
Boden und der daraufstehenden Vegetation.

Art. 5. Die Regierung wird die mit Durchführung dieser Ver
ordnung zu beauftragenden Organe bezeichnen und ihnen dafür
eine spezielle Instruktion erteilen.

§ 6. Zuwiderhandelnde w~rden mit einer Busse von fr. ....
bestraft, die im Wieqerholungsfalle verdoppelt werden kann.
Die gefrevelten Pflanzen sind den Fehlbaren wegzunehmen.

Art. 7. Die Busse wird durch den verhängt.
falls dieselbe fr übersteigt, steht dem Betroffenen de;

17 VergI. Jahresbericht der Schweizerischen Naturschutzkommi sion
1907j08, pag. 24 ff.
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Rekurs an den .. ; , .. < ••••••• offen, sofern derselbe schrift-
lich binnen Tagen bei dem angemeldet
wird.

Art. 8. Die Verordnung ist im Amtsblatt bekannt z;u
machen, öffentlich anzuschlagen und in geeigneter Weise,
namentlich in Hotels und bei dem Lehrerpersonal des Kantons
zu verbreiten. Sie ist in die Gesetzessammlung aufzunehmen
und tritt sofort in Kraft."

Vorstehender Entwurf hatte den Erfolg, dass bereits in den
Jahren 1907 und 1908 nachfolgende 7 Kantone (Kanton' St. Gal
len wurde bereits erwähnt) auf Grund desselben Verordnungen
zum Pflanzenschutz erliessen.

Der Kanton Appenzell - Ausser - Rhoden veröffentlichte am
29. November 1907 18 eine Verordnung zum Schutze der Alpen
pflanzen und speziell der Alpenrosen, Alpennelken, Cyklamen,
Edelweiss, Enzianen, Orchideen (Frauenschuh, Männertreu,
Knabenkräuter), Mannsschildarten (Androsace) Narzissen, AI
penprimeln, Alpenanemonen, Feuerlilien.

Ihm folgte am 14. März 1908 eine' Verordnung, betr. Pflan
zenschutz des Kantons Luzern.19 Bier sind einzelne Pflanzen
nicht genannt, sondern es heisst im allgemeinen: "Das Aus
graben und das Ausreissen, das Feilbieten und Versenden sel
tener wildwachsender Pflanzen mit ihren Vlurzeln, ebenso das
massenhafte Pflücken von seltenen Arten sind verboten."

Der kleine Rat des Kantons Graubünden glaubte von einem
Kantonsgesetz absehen zu sollen und empfahl in einem Schrei
ben vom 20. März 1908 den einzenlen Gemeinden eine neue Flur
Polizeiordnung zum Schutze der Alpenflora zu erlassen. Beson
ders würdigte er den Schutz folgender .Pflanzen : Edelweiss,
Mannstreu, Frauenschuh, Aurikel, langblütige Schlüsselblumen,
Alpenakelei, Gifthahnenfuss, Alpenwiesenraute. Wulfens Haus
wurz, die weisse Varietät' der beiden Alpenrosenarten, sowie
sämtliche polsterbildenden Alpenpflanzen der höheren Lagen.20

Eine grosse Anzahl Gemeinden des Kantons hat bereits in diesem
Sinne Polizeiverordnungen erlassen.

Am 21. April 1908 erschien das Pflanzenschutzgesetz des
Kantons Solothurn,21 welches sich namentlich auf die seltenen
Bergpflanzen der Jura- und Molasseregion, sowie auf die Hoch
moor- und Sumpfflora der Niederungen erstreckt. Benannt sind

18 Anhang No. V.
19 Anhang No. VI.
20 Anhang No. VIf .
21 Anhang No. VIIT.
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,folgende Pflanzen: Berglilie, ungestielter Enzian Leberblume
:f'luhblume (Primula Auricula L.), Alpenveilch~n, Bergaster'
-Seidelbast, Fll1hnelke (Dianthus caesius L.), Ravellenblümche~
'(Iberis saxatilis L.), Hirschzunge, Männertreu, Alpenrose, Frauen
'schuh, Pliegen-, Spinnen- und Bienenorchis, sowie Stechpalme,
'Wacholder, Sadebaum und Eibe.

Der Kanton Uri erliess am 26. Mai 1908 22 eine Verordnung
·zum Schutze der Pflanzen, namentlich der Alpenflora. Beson
ders aufgeführt sind: Rote und weisse Alpenrose, Alpenveilchen,
;Edelweiss, Feuerlilie, Frauenschuh und Männertreu.

Im Kanton Appenzell - Inner - Rhoden 23 ist ein Gesetz in
-Vorber~itung, welches sich nach authentischer Mitteilung der
~aritonsregierungvom 30. Mai 1908 auf den Schutz von Alpen
'rosen, Alpennelken, Edelweiss, Männertreu und Aurikeln be
schränken wird.

Am 17. Juni 1908 endlich erschien die Verordnung des Kan
'tons Glarus 24 zum Schutze nachfolgender Alpenpflanzen : Cy
klamen, Edelweiss, Feuerlilien, Frauenschuh und Männertreu.

, Dem mehrerwähnten Jahresbericht der Schweizerischen Na
'xurschutz-Kommission zufolge ist der Anschluss der übrigen
Kantone in Bälde zu erwarten und damit dürfte die Schweiz,
,in welcher die Alpenflora wohl aJ11l meisten gefährdet erscheint,
auch das erste Land sein, in welchem der gesetzliche Schutz
derselben vollständig durchgeführt ist.

Ba ye r n.

Wie bereits früher erwähnt, ist es dem ,Verein zum chutze
und zur Pflege der Alpenpflanzen" unter Mitwirkung des Baye
rischen Landesausschusses für Naturpflege gelungen,. den An

.stoss zu dem Gesetz vom 6. Juli 190 ,2~ die Aenderung der Ge

.nJeindeordnungen und des Polizeistrafgesetzbuches betreffend,
zu geben, dessen Art. 2, Abs. 2, lautet: Gleicher Strafe (bis
zu 150 M) unterliegt, wer den Ober-, Distrikts- oder ortspoli
zeilichen Vorschriften zuwiderhandelt, die zum Schutze einheimi
scher Tier- und P f la n zen art engegen Ausrottung oder
zum Schutze von Orts- und Landschaftsbildern gegen verun
staltende Reklame erlassen sind."

l!ierdurch ist in den bisher verworrenen Rechtsverhältnissen
in Bezug auf den Schutz der wildwachsenden Pflanzen, beson-

22 Anhang No. IX.
23 Anhang No. X.
24 A.nhang No. XI.
25 Anhang No. XII.
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ders der Alpenflora, insofern vollständige Klarheit geschaffen~

'als nunmehr Regierungen, Distrikte oder Gemeinden ermächtigt
'sind, entsprechende Polizeivorscbriften zu erlassen. In Ausfüh
rung .dieses neuen Gesetzes haben bereits sämtliche' R.egierungen
durch Vermittlung des Landesausschusses und seiner Organe

'Gutachten' über die des Schutzes bedürftigen, einheimischen
:ner- und Pflanzenarten eingefordert. 'Die k. R.egierungen von
Oberbayern und von Schwaben und Neuburg, welche speziell
für zu erlassende Polizeivorschriften zum Schutze der Alpen
flora in Betracht kommen, wandten sich diesbezüglich ebenfalls
an den Landesausschuss für Naturpflege, der naturgemäss un
seren Verein zu einer gutachtlichen Aeusserung aufforderte. Die
ses Gutachten,26 welches voraussichtlich die Grundlage für die
zu ergreifendf'n Massregeln zum Schutze der Alpenflora in
Bayern bilden wird, hat folgenden Wortlaut:

"Das mit Zuschrift vom 10. Sepetmber 1908 von uns eingeforderte
Gutachten beehren ViiI' uns nachstehend zu erstatten.

. . Wir beschränken uns hierbei umsomehr auf die eigentliche Alpen
flora, als Ihnen ein Verzeichnis aller in Oberbavern zu schützenden
Pflanzellaiien bereits seitens der Bayer. Botanischen Gesellschaft zur
I;rforschung der heimischen flora zugegangen ist.

L Als die in ihrem fortbestand am meisten bedrohten und darum
-schutzbedürftigen Alpenpflanzenarten bezeichnen wir die folgenden:

1. Gnaphalium Leontopodium L. = (Leontopodium alpinum Cass.)
Edelweiss.

2. Pulsatilla alpina DeI. = (Anemone alpina L.) Bergmanndl, Teu
felsbart, Almrugei.

3. Helleborus niger L. Schwarze Niesswurz, Schneerose, Christ-
rose; Winterblume.

4. Cyclamen europaeum L.. Alpenveilchen,. Erdscheibe, Saubrot.
5. Nigritella 'angustifQlia Rich. .Schwarzstendel, Braunelle, Brän
. tele, Kohlräsl. ". .

',6. Rhododendron ferrugineum L. Rostrote Alpenrose, Almrausch.
7. Rhododendron hirsutum L. Rauhhaarige. Alpenrose, Steinrose.
8. Gentiana lutea L. Gelber Enzian.
9. Gentiana purpurea L. Roter Enzian.

. 10. Gentiana pannonica Scop. Ungarischer Enzian.
11. Gentiana punctata L. Punktierter Enzian:
12. Hex aquifolium L. Stechpalme, Wachslaub.
13. Taxus baccata L. Eibe. ,
Bezüglich des Schutzbedürfnisses, gestatten wir uns, auf die Au~-

führpngen unserer Eingabe an das k. Staatsministerium des Innern vom
26: Juni 1902 die hierzu im Auftrage' der k. Regierung von Oberbayern

.und. von Sch~aben und Neubur~ durch die k. Bezirks- und forstämter
gepflogenen Erhebungen, ferner auf die einleitende.n. Bemerkungen des
von unserem Ausschussmitgliede, Landgerichtsrat Bin s f eid, .an den
Landesausschuss für Naturpflege erstatteten Referates und endlich auf

26 Ausgearbeitet von Herrn Landgerichtsrat B i TI S f erd.
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die ~usführungen unseres 1.. Vorsitzenden im 7. Jahresbericht unseres
:Yerems: "Deber den' derz.~jti~en St~nd der gesetzlichen Schutzbewegung
zugunsten der Alpenflora hmzuwelsen.

H. Die zu treffenden Schutzmassregeln anlangend, erachten wir
im Interesse eines wirksamen Pflanzenschutzes für geboteJ1:

1. das unbedingte Verbot des Aushebens der Pflanzen mit der
Wurzel,

2. das Verbot des Sammelns der Pflanzen, sei es mit oder ohne
Wurzel, zu Zwecken des Handels, sowie des Handels mit sol
chen Pflanzen selbst,

3. das Verbot des Abpflückens der Blüten bezw. der Pflanzen in
grösserem, wenige Exemplare übersteigendem Umfang.

4. für die beiden Rhododendron-Arten, Ilex und Taxus, ein Verbot
der Verwendung der Zweige zu Buketts, KränzeIl oder sonstiger
Dekoration bezw. des Sammehls der Zweige zu diesem Zwecke.

ad 1. Die schwerste ~chädigung des fortbestandes der Arten bildet
das Ausgraben der ganzen Pflal17:en samt den Wurzeln, wie es nament
lich von IIändlern und Gärtnern in oft riesigem Umfang betrieben wird.
tlier kann nur das unbedingte Verbot schützen.

ad 2. Schweren Schaden erleiden die Alpenpflanzen auch durch
massenhaftes Sammeln ohne Wurzeln, wie es zur Blütezeit von Gärt
nern und Händlern zum Zwecke des Verkaufs betrieben wird. Durch
das Abschneiden werden die Pflanzen ihrt:r Assimilationsorgane beraubt,
gehen. immer mehr in ihrer Ent'Wicklung zurück und gehen schliesslich
völlig ein. Das blosse Verbot des Einsammelns mit Wurzeln schützt
nicht vor Ausrottung, zumal erfahrungsgemäss beim Einsammeln die
Pflanzen zumeist mit der Wurzel ausgerissen und letztere dann nach
.träglich ab~eschniitten und weggeworfen wird. Den Haupts~haden ver
ursachen die Händler und Gärtner, die den Pflanzenraub 1111 Gro en
betreiben. Es erweist sich daher das Verbot des Handels mit den ge
fährdeten Arten als unnmgänglich.

ztd 3. Es soll zwar den Alpentouristen nicllt verwehrt werden,
sich ein paar Blüten der zu 'schützenden Arten zu pflücken und als
~chmuck an den Hut zu stecken; der zum Unfug gewordenen Sitte je
'doch, seltene und auffällige Alpenblumen in Unmenge zu Tal zu
schleppen, z. B. den ganzen Hut ringsum mit Edelweiss ZUI bestecken,
ist nachdrücklich zu steuern. Es ist daher das Sammeln der Pflanze
bezw. das Ahreissen der Bliiten ili grösserem, wenige Exemplare über
steigendem Umfang zu verbieten.

ad 4. Alpenrosen, sowie Zweige der Eibe und Stechpalme werden
vielfach, erstere zu Buketts und Kränzen, letztere zu Kränzen und
Dekorationszwecken, in grosse.n Mengen verwendet und weithin ver
sandt. Ein Verbot des Sammelns und der Verwendung zu die em
'Zweck wird nötig sein; um der baldigen, gänzlichen Ausrottun~ vorzu
beugen.

Das. Sammeln: der gefährdeten Arten auf Grund besonderer Erlaub
nisscheine zu gestatten, empfiehlt sich nicht, weil hierdurch bei der
.schonungslosen Gewinnsucht der Gärtner und Händler der vorhandenen
Ausrottung nicht gesteuert werden kann.
. . Die vier Enzianarten werden hauptsächlich dadurch gefährdet dass

'rore R.hizome zurl1 ..Zweck de:,- Enzianbr.ennerei zentnerweise ausgegra
ben werden. Es ware zu erwagen, ob mcht auch den Grundeigentümern
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selbst Beschränkungen hinsichtlich des Ausgrabells der autihrem eige~
nen Grund und Boden. wachsenden Pflanzen aufzuerlegen sind, etwa
zeitliche Beschränkungen (nicht während der Zeit der Blüte und Samen
reife !).

m. liinsichtlich der Ausnahmen vom Verbot des Sammelns be
merken wir folgendes;

1. Dem Sammeln der geschützten Arten zu ",issenschaftlichen
Zwecken - selbst mit Wurzeln - sollen Schwierigkeiten nicht
bereitet werden. Die notwendige Kontrolle erheischt jedoch,
dass zu wissenschaftlichen Zwecken sammelnde Personen sich
als solche ausweisen. Die .Erlaubnis zum Sammeln für wissen
schaftliche Zwecke von besonderen Erlaubnisscheinen der ört
lichen Distriktsverwaltungs- oder Forstbehörden abhängig zu
machen, empfiehlt sich nicht. Sie ;ist mit unzukömmlichen
Scherereien verbunden, weil unter Umständen die Erwirkung
und Mitführung einer ganzen Reihe von Erlaubnisscheinen ver·
schiedener Behörden notwendig wäre, was zudem, wenn die
Scheine nicht gebührenfrei erteilt werden, mit erheblichen Un
kosten verbunden sein würde. Angehörige wissenschaftlicher In
stitute oder Vereine. die sich durch schriftliche Legitimation
(M.itgliedskarte usw.) als solche ausweisen, könnten generell
auf Grund dieser Legitimation durch die oberpolizeiliche Vor
schrift zum ,ammein zugelassen werden, weil sie schon im eige
nen Interesse auf möglichste Schonung und Erhaltung der Arten
bedacht sind. Für andere Personen soll das Sammeln zu. wis
senschaftlichen Zwecken durch schriftliche Erlaubnisscheine der
Kreisregierung gestattet werden können.

2. Nachweislich im Wege des Gartenbaues gezogene Exemplare
der geschützten Arten - hier wird ausser Edelweiss kaum eine
andere Art in Betracht komlnen - sollen nicht unter das Ver
bot des Iiandels fallen.

Zur Kontrolle ist jedoch erforderlich. den Iiandel nur mit solchen
Pflanzen zu gestatten, bezüglich deren durch eine von der Ortspolizei
behörde des Wohnsitzes oder der gewerblichen Niederlassung des Händ
lers auszustellende Bescheinigung (Ursprungszeugnis) dargetan ist, dass
sie im Wege der Oartenkultur gezogen si.nd."

Was die in dem Gutachten aufgeführten, zu schützenden
Pflanzen anbetrifft, so weicht die Liste von der ursprüng
lich vom Verein dem k. bayerischen Staats - Ministerium
des Ilmern unterbreiteten etwas ab. Eibe und Frauenschuh
wurden '.\'eggelassen. Erstere, weil sie durch die k. Forstbe
hörden als geniigend geschützt erachtet wird, und letztere, weil
der Schutz dieser Pflanze, die auch in der Ebene vorkommt und
dort gefährdeter erscheint als in den Alpen, bereits durch die
"Bayerische botanische Gesellschaft zum Schutze der einhei
mischen Flora" beantragt worden ist. Neu aufgenommen sind
dagegen vier Pflanzen, deren Schutz sich neuerdings als not
.wendig erwiesen hat: Berganemone, Schneerose, Ungarischer
'finzian und Stechpalme.
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So ist es denn in Bayern mit vereinten Kräften gelungen,
den gesetzlichen Schutz eines Teiles der Alpenflora der Durch..
führung nahezubringen. Hand in Hand mit den im Landesaus
schuss für Naturpflege verkörperten Naturschutzbestrebungen
im allgemeinen, v,'urde die Pflanzenschutzfrage im besonderen
allmählich ihrer Lösung entgegengebracht.

Nicht wenig haben hiezu die diesbezüglichen Veröffentli
chungen O. Ei g ne f'S beigetragen, insbesondere seine jüngst
im Auftrage des Landesausschusses erschienene, reich illustrierte
Publikation "Naturpflege in Bayern",27 in welcher unter anderm
auch die Tätigkeit unseres Vereins vollste Würdigung findet.

27 Veröffentlichungen des Bayerischen Landesausschusses für Na
turpflege Nr. 3. O. Eigner, Naturpflege in Bayern.
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An h a n~.

- Die wichtigsten Gmletze und Verordnungen
zum Schutze der Alpenflora,

in den Ländern Österreich-Ungarn, Liechtenst~in,
, Schweiz und Bayern.

Nachtrag I.

Österreich-Ungarn.
Gesetz vom 14. März 1908, wirksam fOr
das Herzogtum Kärnten, betreffend deli

undNo. I. Schutz der Pflanzen Edelweiss

~delraute.

, § 1. Das Ausheben und Ausreissen der Edelweiss- und Edelraute
pflanzen samt den Wurzeln, sowie das Feilhalten und der Verkauf der
artiger bewurzelter Pflanzen ist verboten.

§ 2. Eine Ausnahme hievon bilden nur jene Fälle, bei welchen es
sich um die Gewinnung dieser Pflanzen für wissenschaftliche Zwecke
handelt; in diesen Fällen muss jedoch zum Ausheben der Edelweis- und
Edelrautepflanze mit den Wurzeln die Bewilligung der betreffenden po
litischen Bezirksbehörde eingeholt werden.

S 3. Auf Edelweiss- und Edelrautepflanzen, welche im Wege der
Kultur gezogen werden, findet dieses Gesetz nicht Anwendung. Wer im
Besitze solcher Pflanzen betreten wird, hat deren l1erkunft durch ein
Zertifikat der Gemeinde zu erweisen, in welcher sich die Edelwt:iss
und Edelrautenkultur befindet.

§ '4. Die Uebertretung der Vorschriften des § I' ist von den politi
schen: Behörden an Geld mit 2 K bis 50 K und im Wiederholungsfalle
bis zu 100 K zu bestrafen, Auch ist der Verfall der Pflanzen auszu
sprechen.

Die Geldstrafen fliessen in den Landeskulturfonds.
. Im. Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist diese in ent-
sprechende Arreststrafe umzuwandeln.
, . , .S 5. l?ieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in
WirksamkeIt.
I"~ § 6, Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes sind die Minister des
Ackerbaues und des Jnnern beauftragt.
l'
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Liechtenstein.
Gesetz des Fürstentums Liechtenstein,
betreffend den Schutz oer Ede1weiss

pflanze und anderer Alpenpflanzen
vom 2. Dezember 1903.

§ 1. Das Ausheben und Ausreissen der Edelweisspflanzen samt
den Wurzeln, sowie das Peilhalten und Verkaufen derartiger bewurzelter
Pflanzen ist verboten.

§ 2. Eine Ausnahme hievon bilden nur jene fälle, in welchen es
sich um Gewinnung dieser Pflanze für wissenschaftliche Zwecke han
delt; in diesen fällen muss jedoch hierzu die Bewilligung der fürst-
lichen Regierung eingeholt werden. .

§ 3. Auf Edelweisspflanzen, welche' im Wege der Gartenkultur ge
zogen werden, findet dieses Gesetz keine Anwendung.

Wer in dem Besitze solcher Pflanzen betreten wird, hat deren
Herkunft durch eine Bestätigung jener Gemeinde zu erweisen, in welcher
sich die Edelweisskultur befindet.

§ 4. Die Uebertretung der Vorschriften des § 1 ist vom fürstlicht~n

Landgerichte an Geid mit 2 bis 40 K und im Wiederholungsfalle bis
zu 80 K zu bestrafen; auch ist der Verfall der Pflanzen auszusprechen.

Die Geldstrafen messen in den landschaftlichen Armenfond.
Im falle der Uneinbringlchkl~it der Geldstrafe ist diese in eine ver

hältnismässige Arreststrafe in der Dauer von mindestens 12 Stundelt
und von höchstens 8 Tagen umzuwandeln.

§ 5. Die fürstliche Regierung ist ermächtigt, im Verordnungswege
zu verfügen, dass die. Bestimmungen gegenwärtigen Gesetzes auch auf
andere näher zu bezeichnende Alpenpflanzen, soferne die9~lben eines
besonderen Schutzes bedürftig sind, analoge Anwendung zu finden haben.

§ 6;' Dieses Gesetz, mit dessen Vollzuge die fürstliche Regierung
beauftragt ist, tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit.

Verordnung des Fürstentums Liechten-
stp.in, betreffend den Schub: ,ler

Alpenflora.
vom 24. Juni 1908.

. Zur Hintanhaltung einer weiteren Verwüstung der Alpenflora findet
die fstJ. Regierung unter Berufung auf Art. 5 des Gesetzes vom 15. No:.
vember 1903. L.-Ob!. Nr. 5 zu verfügen wie folgt: .

Art. 1. Die Bestimmungen des bezogenen Gesetzes, mit welchem
zunächst das Ausheben und Ausreissen der Edelweisspflanze samt den
Wurzeln und das feilhalten und der Yerkauf derartiger bewurzelter
Pflanzen verboten wurde, finden auf alle wildwachsenden Alpenpflanzen
überhaupt und zwar insbeson'dere auf Alpenrosen, Alpen'nelken, CykIa
men, Enzianen, Orchideen, Mannsschildarten, Narzissen,. Alp:~nmaiglöck~
ehen und Alpenprimeln Anwendung. . . .

Art. 2. Das massenhafte Abreissen und Versenden derartIger Pflan
zen ist untersagt. Dagegen ist das Pflücken kleinerer St:äusse und .das
Sammeln von eini"gen Exemplaren für Herbarien und W1ssensch~ftliche
Zwecke gestattet. . . '. . .

Art. 3. Ausnahmsweise Bewilligungen zum. ~usgriiben,.. Sam~.eIt:t
und Versenden von Pflanzen der in Art." l' erWähnten ~rten ko~n~n uber
Ansuchen durch die ist!. Regierung erteilt werden. DIese BeWllhgungen
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werden sich innerhalb solcher Grenzen halten, dass der fortbestand der
lletreffenden Art gesichert bleibt.

Art. 4. Auf Pflanzen, welche im Wege der Gartenkultur gezogen
werden, findet diese Vorschrift keine Anwendung; ausgenomillen von vor
stehenden Bestimmungen ist auch der Fall, wenn der Besitzer einer
Liegenschaft zur Verbesserung des Bodens oder zur Aenderung der
Kultur die besteb::nde flora vernichtet.

Art. 5. Die Polizei- und Forstorgane sind beauftragt, den Vollzug
dieser Anordnungen zu überwachen.

Art. 6. Soweit die Bestrafung der Uebertretungen dieser Vorschrift
nicht in den gesetzlichen Wirkungskreis des fst!. Landgerichtes fällt,
werden diese ebertretungen von der fst!. Regierung mit Ge~dstra~en

von 2 K bis 40 K, im WiederholungsfalL:: bis zu 0 K und. bel nell1-
bringlichkeit der Geldstrafen mit Arrest von 12 Stunden biS Tagen
geahndet. .

Art. 7. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung 111

Wir.ksamkeit.

Schweiz.
Bescbluss vom 13. Juli 190G,

betreffend den cbutz der Alpenflora
des Kantons Wallis.

Der Staatsrat des Kantons Wallis,
Eingesehen, da-ss das Ausreissen von wilden Pflanzen samt ihren

Wurzeln von Jahr zu Jahr in bedauerlicher Weise zunimmt;
In Anbetracht der daherigen Gefährdung der Alpenflora und er

wäg,end die Dringlichkeit von Schutzmassnahmen;
Auf den Antrag des Erziehungsdepartementes,

beschliesst:
Art. 1. Das Au. reissen, das Feilbieten und der Versand von Alpen

pflanzen mit ihren Wurzeln sind untersagt.
Das Erziehungsdepartement kann jedoch ausnahmsweise und auf

begründetes Ansuchen Ermächtigungen zum Ausreissen von Pflanzen
erteilen.

Art. 2. Die im vorhergehend,en Artikel hauptsächlich gemeinten
Pflanzen sind, unter andern, folgende: Edelweiss, Einziane (Gentiana),
Primeln, Mannsschild-Arten, Mannstreu, Alpenmohn und Waldnelke,
Steinbrech-Arten usw.

§ 3. Das im Art. 1 aufgestellte Verbot betrifft nicht die gewöhn
lichen offizinellen Pflanzen, deren Wurzeln benutzt werden.

Art. 4. Die Gemeindebehörden, die Landjägerei, die Wild-, Wald
und Flurhüter ind beauftragt, für die VoJlziehung der vorstehenden Be
stimmungen zu sergen.

Art. 5. Uebertretungen des gegenwärtigen Beschlu ses werden
mit einer, Busse von 5 bis 100 Franken bestraft, die im Rückfalle ver
doppelt werden kann. . .

Die Busse wird vom Regierungsstatthalter des BezirkJ~s ausge
sprochen.· Der Rekurs an den Staatsrat ist vorbehalten.

Art. 6. Der gegenwärtige Beschluss tritt sofort in Kraft. Derselb'e
wird in den Bahnhöfen, den Gasthöfen und öffentlichen Anstalten des
Kantons angeschlagen. .

G.egebel1' im Staatsrate :u Si~~en, den 13. Juli 1906, um in allen
Gemell1den des Kantons veroffenthcht uIid angeschlagen zu werden.
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Verordnung über den Schutz der
Alpenpflanzen

des Kantons Appenzell-Ausser-Rhoden
vom 29. _ ovember 1907.

No. V.

No. VI.

§ 1. Das Ausreissen und Ausgraben, das Peilbieten und Versenden
wildwachsender Alpenpflanzen mit ihren Wurzeln ist verboten.

Ausgenommen von diesem Verbot ist das Ausgraben zu wissen
schaftlichen, zu Unterrichts- oder zu t1eilzwecken, soforn dadurch der
Bestand dl~r Art nicht wesentlich vermindert wird. Bewilligungen hiefür
erteilen die Polizeiämter.

§ 2. Das massenhafte Abreissen von Blumen wildwachsender
Alpenpflanzen ist untersagt. Dagegen ist das Pflücken kleinerer Sträusse
und das Sammeln einzelner Exemplare gestattet.

§ 3. Den Schutzbestimmungen der §§ 1 und 2 werden zunächst die
nachstehendl~n Pflanzen unterstellt:

Alpenrosen, Alpennelken, Cyklamen, Edelweiss, Einzianen, OrchI
deen (frauenschuh, Männertreu, Knabenkräuter), Mannsschildarten (An
drosace), arzissen, Alpenprimeln, Alpenanemonen, Peuerlilien.

Der Regierungsrat ist ermächtigt, wenn das Bedürfnis sich heraus
.stellt, dieses Verzeichnis zu ergänzen.

§ 4. Ausgenommen von den vorstehenden Bestimmungen ist der
Pal\, wo der Bo~sitzer einer Liegenschaft zur Verbesserung des Bodens
oder zur Aenderung der Kultur die bestehende Plora zu vernichten ge
nötigt ist.

§ 5. Die Verordnung ist in den Klubhütten, Bergwirtschaften und
Bahnhöfen an sichtbarer ~telle anzuschlagen.

§ 6. Die Polizer- und Porstangestellten, sowie die Wildhüter sind
angewiesen, die Innehaltung dieser Bestimmun'gen zu überwachen.

§ 7. Uebertretungen dieser Verordnung werden mit einer Busse von
5-100 Pr., sowie mit Konfiskation d.~r widerrechtlich gepflückten pflan
zen bestraft.

Diese Verordnung tritt mit dem 1. April 1908 in Kraft.

Verordnung,
betreffend den Pflan:renschutz

4le~ KlIJltons Luzern von 14. März 1908.

Der Regierungsrat des Kantons Luzern,
In der Absicht, die Plora des Kantons Luzern vor unnötiger Schä

digung zu schützen;
Auf den Antrag des Militär- und Polizeidepartementes,

heschliesst:
§ 1. Das Ausgraben und Ausreissen, das' Peilbieten und Versenden

seltener wildwachsender Pflanzen mit ihr e n W u r z ein, ebenso das
massenhafte Pflücken von seltenen Arten sind verboten. '

Auf das Ausgrab~n einzelner .Exemplare zu wissenschaftlichen und
erzieherischen Zwecken, auf das Ausgraben für den eigenen Gebrauch
s(\wie zu t1eilzwecken findet dieses Verbot keine Anwendung.

Pür weitergehendes Ausgraben bedarf es d~fo Bewilligung. des Mili
tär~ und Polizeidepartementes, weIche's bei Ertellung der letzter~ darauf
Bedacht nehmen soll, dass der Bestand der Art nicht wesenthcli ver,
mindert wird.
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§ 2 Vorbehalt~n sind die Privatrechte an Grund und Boden und
der darauf stehenden Vegetation.

§ 3. UelJertretungen dieser Verordnung werden mit 6-50 Fr. be.
straft.

§ 4. Diese Verordnung, durch welche die Verordnung gegen das
feilhalten und den Verkauf von entwurzeltem Edelweiss vom 6. Mai
1881 aufgehoben \\ ird, tritt sofort in Kraft. Di eibe ist urschriftlich
ins Staatsarchiv niederzulegen und durch das Kantonsblatt sowie durch
öffentlichen Anschlag bekannt zu geben. Zu letzterem Zwecke wird
den Gemeinderäten die nötige Anzahl Plakate seitens des Militär- und
Polizeidepartements zur Verfügung gestellt.

Verordnung, betreffend den Schutz
wildwachsender Pflanzen

o. VII. des Kantons Graubünden

vom 20. März 1908,

welche d~n Gemeinden zur Vervollständigung ihrer flurpolizeiordnung
empfohlen wurde.

1. Das Ausgraben wildwachsender Pflanzen amt Wurzeln, sowie
der Verkauf und die Versendung derselben in grösseren Mengen, ebenso
das massenhafte Pfliicken von seltenen Alpenpflanz n ist unter Bu se
von 1-100 Fr. verboten.

Insbesondere fallen unter das Verbot folgende Pflanzen: Edelweiss,
Mannstreu, frauenschuh, Aurikel, langblütige ~ chlüsselblume, Alpen
akelei, Gifthahnenfus , Alpenwiesenraute, Wulfen Hau wurz, die wei se
Varietät der beiden Alpenrosenarten sowie sämtliche po terbildenden
Alpenpflanzen der höheren Lagen.

2. Be\\illigungen zum nsgrahen und ammcln offizineller Gt~-

wächse auf öffentlichem Grund und Boden ind vom Gemeindevorstand
einzuholen.

3. Zuwiderhandhmgen sind dem Gemeindevorstand anzuzeigen; die
Hälfte der Busse fällt dem Vorzeiger zu, die andere Hälfte füllt in di':l
Gemeindekasse.

Verordnung, betreffend den Pflanzenschutz
No. VIII. d('s Kantons Solothum

vom 21. April J00 .

Der Regierungsrat des Kantons ~olothurn

- auf Antrag des forst-Departements 
beschliesst :

§ 1. Das Einsammeln bezw. das feilbieten und Versenden eltener
wildwachsender Pflanzen mit oder ohne Wurzeln, sowie da ma en
hafte Pflücken ihrer Blüten, wodurch die Erhaltung der Art gefährdet
wird, ist untersaat.

Ausgenommen hievon ist das Ausgraben UIld Pflück':ln von Pflan
zen zu wissenschaftlichen oder Heill,wecken, owie da" Verfügen über
solche auf eigenem Grund und Boden.

§ 2. In den Bereich des Schutzes fallen namentlich die seltenen
Bergpflanzen des Jura und der Mola seregion, owie die Hochmoor- und
Sumpfflora der Seegebiete und Niederungen, neb t einigen poradisch
vorkomm:lnden stranchartigen Gewächsen und Bäumen.
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§ 3. Den Bestimmungen von §§ 1 und 2 dieser VerOrdnUl~g werden
vorläufig folgende Pflanzenarten unterstellt: Berglilie, un.gestlelter En
zian, Leberblume, Fluhblume, A;penveilchen, Bergaster, SeIdelbast, Fluh
nelke, Ravellenblümchen, Hirschzunge, Männ,~rtreu, Alpenrose, Frauen
schuh, Fliegen-, Spinnen- und Bienenorchis, sowie die Stechpalme, der
Wachholder, der Sadebaum und die Eibe.

. Je nach Bedürfnis kann vorstehendes Verzeichnis ergänzt werden.
§ 4. Die Oberämter und Gemeindeb..~hörden, sowie die Organe der

Polizei und der Departemente für das Bau- und Forstwesen sind ange
wiesen, den Bestimmungen dieser Verordnung Nachachtung zu ver
schaffen; desgleichen wird das Lehrerpersonal eingeladen, in entspre
chender W,~ise auf die Jugend einzuwirken.

§ 5. Uebertretungen dieser Verordnung werden mit 10-50 Fr. ge
büsst und haben ausserdem die Beschlagnahme gefrevelter Pflanzen
zur Folge.

§ 6. Diese Verordnung tritt mit ihrer Publikation im Amtsblatt in
Kraft.

Dit~selbe ist den zuständigen Behörden und Organen, sowie sämt
lichen Schulen mitzuteilen und in Plakatform öffentlich anzuschlagen.

Verordnung, hetreffe.1u den Pflanzenschutz
des Kantons Uri vom 26. Mai 1903, No. IX.

Der Landrat des Kantons Uri,
in Betracht der fortschreitenden Gefährdung und Verarmung unserer

einheimischen, namentlich der Alpenflora,
beschliesst:

Art. 1. Das Ausreissen und Ausgraben, das Feilbieten und Ver
senden von gewissen wildwachsenden Pflanzen mit ihren Wurzeln in
grösseren Mengen, ebenso das massenhaft~ Pflücken von seltenen Arten
ist untersagt. Ausgenommen wird die rote Alpenrose, jedoch nur da,
wo sie in schädigender, den Weidgang beeinträchtigender WeiSt~ auf
tritt, oder notwendigerweise zur Feuerung verwendet werden muss.

Der Regierungsrat wird ein Verzeichnis von zu schützendl~n Pflan
zen und Standorten herausgeben.

§ 2. Der Regierungsrat ist ermächtigt, gewisse Pflanzenarten oder
Standorte zeitweilig oder dauernd mit absolutem Verbot zu belegen.

§ 3. Bewilligung,~ri, welche über die in Art 1 bezeichneten Grenzen
hinausgehen, können auf Verlangen durch die Behörde erteilt werden
unter dem Vorbehalt, dass der Bestand der Art ,am betreffenden Stand
ort nicht gefährdet wird.

§ 4. Vorbehalten ind Privatrechte an Grund und Boden und der
darauf stehenden Vegetation.

§ 5. Der Regierungsrat wird die mit Durchführung dieser Verord
nung zu beauftragenden Organ,~ bezeichnen und ihnen dafür eine spe
zielle Instruktion erteilen.

§ 6. Zuwiderhandeln:le wc:"uen mit einer Busse von 2-100 Fr.
bestraft, die im Wii'r1c-rholungsfalle verdoppelt werden kann. Die ge
frevelten Pflam:en sind den Fehlbaren wegzunehmen.

Art. 7. Die Busse wird durch die PoliZJ~idirektiol1 verhängt; dem
Betroffenen steht der Rekurs an das zuständige Gericht offen, sofern der
selbe schriftlich binnen 14 Tagen vom Datum der Mitteilung an einge
reicht wird.

§ 8. Die Verorclnung ist im Amtsblatt bekannt zu machen, öffent
lich anzuschlagen und in geeigneter Weise, namentlich in den l1oteIs.
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und bei dem Lehrerpersonal des Kantons zu verbreiten. Sie i t in die
Gesetzessammlung aufzunehmen und. tritt sofort in Kraft.

S 9. Durch diese Verordnung wird diejenige vom 8. ktober 18 5,
betr. das Ausreuten der Alpenpflanze Edelweiss, aufgehoben.

Verzeichnis der laut Regierungsratsbeschluss vom 4. Juli 190 zu
schützenden Pflanzen: Rote und weisse Alpenrose (Rhododendron hir
sutum), Alpenveilchen (Cyklam~n europaeul11), Edelweiss (Leontopodium
alpinum), Peuerlilie (Lilium croceum), Prauenschuh (Cypripedium cal
ceolus) und Männertreu (Nigritella augustifolia).

!1PRl:hluss der 'talldE' kommission des
Kantons Appenzell-Inner-Rhoden

vom 4. Februar 1907,
betl'. den Schutz der Alpenpflanzen.

Ausreissen von Alpenpflanzen samt der

No. X.

1. Jedes Ausgraben oder
Wurzel ist verboten.

2. Das Pflücken von Alpenpflanzen, namentlich Alpenrosen, Alpen
nelken, Edelweiss, Männertreu und Aurikeln ist nur in dem Masse ge
stattet, als dadurch deren Bestand nicht wesentlich vermindert wird.

3. Die Mitglieder der BezirJ<sbehörden, die Kantons- und Bezirks;
Polizisten, Forstbeamte und Wildhüter sind verpflichtet, in jedem Ueber
tretungsfalb die Sträusse wegzunehmen und die Pehlbaren beim näch
sten Bezirkshauptamte zu verzeigen, welch' letzteres gehalten ist, jede
Zuwiderhandlung sofort je nach Umständen mit wenigstens 5 Pr. Oeld
busse zu bestrafen.

4. Diese Verfügungen sind alljährlich zu publizieren und öffentlich
anzuschlagen.

No. XI.
Verordnung, helrefrend elen Pflanzenschutz
des Kantons Glarus vom 17. Juni 1908.

* I. Das Ausreissen und Ausgraben da Feilbieten und Versen
den der in ~ 3 tlicser Verordnung bezeichneten wildwach enden Alpen
pilanzen mit ihren Vo,Turzeln ist verboten.

Ebenso ist das massenhafte Pflücken dieser Alpenpflanzen untersagt.
§ 2. Es dürfen nur ausge'o: achsene Blüten abgeschnitten, oder in

einer den Wurz,;!n unschädlichen Art abgeris en werden.
S 3. Den Schutzbestiml11ungen dieser Verordnung werden nach

stehende Pflanzen unterstellt:
Cyklamen (C~lclamen. europaeum), Edelweis (Leontopodium alpi

num), Peuerlilie (Liliul11 croceum), Frauenschuh ( ypripediu111 Calceolus)
und Männertreu ( igritella angustifolia). Auf beziigliche Gesuche hin
ist die Ivlilitär- und Polizeidil1~ktion befugt, für wi senschaft!iche Zwecke
das Ausgraben der genannten Pflanzen zu ge tatten.

S 4. Jeder Fremde, welcher sich gegen die Bestiml11ungen dieser
Verordnung verfehlt, ist von den in § 6 bezeichneten Beamten zur Hin
terlegung des Maximums der angedrohten Busse anzuhalten.

S 5. Uebertretungen dieser Verordnung werden mit einer Oeld
straf~ von ?-20 Fr. bestraft,. wovon dem Kläger die Hälfte zukommt.

S 6. Diese Verordnung tntt an teile derjenigen vom 23. Mai 18 3
s?fort i.n Kraft. pie Po)izei- und Porst~nge teilten, 0\ ie die Wild
huter smd ange" lesen, l ebertretungen die er Verordnung einzuklagen.

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at



. No. XI!.

- 100-

Bayern.
Gesetz vom 6. Juli 1908, betreffencl die

Aenderung der Gemeinde-Ordnungen
lmd des Polizeistrafgesetzbuches.

Art. 2. Im Polizei-Strafgesetzbuche vom 26. Dezember 1871 wird
nach Art. 22a folgender neuer Art. 22b eingestellt:

An Geld bis zu 150 M oder mit Haft wird bestraft, wer den durch
Verordnung oder oberpolizeiliche Vorschriften erlassenen Bestimmungen
über Ausgrabungen und funde von prähistorischen oder historisch merk
würdigen Gegenständen zuwiderhandelt.

Gleicher Strafe unterliegt, wer den ober-, distrikts- oder ortspoli
zeilichen Vorschriften zuwiderhandelt, die zum Schutze einheimischer
Tier- und P f I a n zen art eng e gen Aus l' 0 t tun g oder zum
Schutze von Orts- und LandschaHshildern gegen verunstaltende Reklame
erlassen sind.

In den fällen des Abs. 2 finden die Vorschriften des Art.. 105, 18
Abs. 2 entsprechende Anwendung.
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